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RS OGH 2008/2/6 37R18/08h
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.02.2008

Norm

ZPO §517

EO §65 Abs2

Rechtssatz

Bei einem 2000 Euro nicht übersteigenden Streitwert kann die Entscheidung über den Antrag auf Bewilligung der

Verfahrenshilfe nicht angefochten werden. Es liegt hier auch kein Fall des § 65 Abs 2 EO vor.

Entscheidungstexte

37 R 18/08h

Entscheidungstext LG Eisenstadt 06.02.2008 37 R 18/08h

Schlagworte

Kostenentscheidung; Verfahrenshilfe; Statthaftigkeit; Rekurs; Streitwert bis 2000 Euro;
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